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Erwägungen
E. 1
a) Mit Eingabe vom 6. Juli 2023 stellte die Gesuchstellerin und Beschwer- deführerin (fortan Gesuchstellerin) bei der Vorinstanz das Begehren, es sei ihr ge- stützt auf die Schuldanerkennung vom 14. November 2022 Rechtsöffnung zu er- teilen in der Betreibung Nr. … des Betreibungsamtes Zürich 11 (Zahlungsbefehl vom 23. Februar 2023) für Fr. 7'552.25 und Fr. 73.30 Zahlungsbefehlskosten, un- ter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerin und Be- schwerdegegnerin (fortan Gesuchsgegnerin; Urk. 1 f.). Mit Verfügung vom 24. August 2023 trat die Vorinstanz auf das Rechtsöff- nungsgesuch in der obgenannten Betreibung nicht ein und auferlegte der Ge- suchstellerin die Entscheidgebühr von Fr. 300.– (Urk. 4 S. 4 Dispositivziffern 1 f. = Urk. 7 S. 4 Dispositivziffern 1 f.). b) Mit Eingabe vom 29. August 2023 stellte die Gesuchstellerin hierorts be- zugnehmend auf die Verfügung vom 24. August 2023 den Antrag, das Rechtsöff- nungsgesuch sei gutzuheissen (Urk. 6). Mit Schreiben vom 1. September 2023 wurde die Gesuchsgegnerin darüber informiert, dass die Gesuchstellerin gegen die Verfügung vom 24. August 2023 Beschwerde erhoben habe. Dieses Schreiben wurde der Gesuchstellerin zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 9). Mit Eingabe vom 5. September 2023 teilte die Gesuchstellerin der beschlies- senden Kammer mit, die Gesuchsgegnerin habe in der Zwischenzeit den Rechts- vorschlag zurückgezogen. Aus diesem Grund sei ihr Rechtsöffnungsbegehren hinfällig. Allfällige weitere Kosten seien ihr in Rechnung zu stellen (Urk. 10).
E. 2
Durch den von der Gesuchsgegnerin am 4. September 2023 gegenüber dem Betreibungsamt Zürich 11 erklärten Rückzug des Rechtsvorschlages (Urk. 11/1) fällt die Wirkung des Rechtsvorschlages und damit die Einstellung der Betreibung dahin. Das diesem Beschwerdeverfahren zugrunde liegende Rechts- öffnungsverfahren wird demnach gegenstandlos (BSK ZPO-Gschwend/Steck, Art. 242 N 8 m.w.H.; BGer 5D_21/2021 vom 20. Dezember 2021, E. 2.1 m.w.H.).
- 3 - Entsprechend ist das vorliegende Beschwerdeverfahren infolge Gegenstandslo- sigkeit abzuschreiben (Art. 242 ZPO).
E. 3
Bei Gegenstandslosigkeit können die Kosten nach Ermessen des Ge- richts verlegt werden (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Antragsgemäss (Urk. 10) sind die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Die Spruchgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Mangels wesentlicher Umtriebe ist der Gesuchstellerin (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO) für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zu- zusprechen. Es wird beschlossen:
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